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I. EINLEITUNG 

Der Rat, das Europäische Parlament und die Kommission haben eine Reihe informeller Gespräche 

geführt, um in erster Lesung zu einer Einigung über dieses Gesetzgebungsdossier zu gelangen. 

Dieses Dossier sollte1 Gegenstand des Berichtigungsverfahrens2 im Europäischen Parlament 

werden, nachdem das scheidende Europäische Parlament seinen Standpunkt in erster Lesung 

angenommen hatte. 

                                                 
1 Dok. 10819/24 + COR 1. 
2 Artikel 251 der Geschäftsordnung des EP. 
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II. ABSTIMMUNGEN 

Das Europäische Parlament hat in seiner Sitzung vom 14. März 2024 seinen Standpunkt in erster 

Lesung festgelegt und den Kommissionsvorschlag (ohne Überarbeitung durch die Rechts- und 

Sprachsachverständigen) sowie eine legislative Entschließung übernommen. Der Standpunkt 

entspricht der vorläufig zwischen den Organen getroffenen Vereinbarung. 

Nach der Überarbeitung des angenommenen Textes durch die Rechts- und Sprachsachverständigen 

billigte das Europäische Parlament am 17. September 2024 eine Berichtigung des in erster Lesung 

angenommenen Standpunkts. 

Nach dieser Berichtigung dürfte der Rat in der Lage sein, den in der Anlage3 wiedergegebenen 

Standpunkt des Europäischen Parlaments zu billigen und damit die erste Lesung für beide Organe 

zum Abschluss zu bringen. 

Der Gesetzgebungsakt würde anschließend in der Fassung des Standpunkts des Europäischen 

Parlaments erlassen. 

 

                                                 
3 Der Wortlaut der Berichtigung ist in der Anlage wiedergegeben. Er wurde in eine 

konsolidierte Fassung eingearbeitet, in der die am Kommissionsvorschlag vorgenommenen 

Änderungen durch Fettdruck und Kursivschrift kenntlich gemacht sind. Das Symbol „ ▌“ 

weist auf Textstreichungen hin. 



 

 

ANLAGE 

(17.9.2024) 

P9_TA(2024)0166 

Berichtspflichten über die Geodateninfrastruktur 

 

Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 

PE757.105 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. März 2024 zu dem 

Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der 

Richtlinie 2007/2/EG hinsichtlich bestimmter Berichtspflichten über die 

Geodateninfrastruktur (COM(2023)0584 – C9-0385/2023 – 2023/0356(COD)) 

 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 

(COM(2023)0584), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 192 Absatz 1 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 

Kommission unterbreitet wurde (C9-0385/2023), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 

vom 13. Dezember 20231, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 21. Februar 2024 gemachte 

Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit (A9‑ 0037/2024), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 

entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

                                                 
1  ABl. C, C/2024/1586 vom 05.03.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1586/oj. 

http://data.europa.eu/eli/C/2024/1586/oj


 

 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission 

sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P9_TC1-COD(2023)0356 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 14. März 2024 im 

Hinblick auf den Erlass des Beschlusses (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des 

Rates zur Änderung der Richtlinie 2007/2/EG hinsichtlich bestimmter Berichtspflichten über 

die Geodateninfrastruktur 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 192 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1,  

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
1 ABl. C, C/2024/1586, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1586/oj. 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 14. März 2024. 

http://data.europa.eu/eli/C/2024/1586/oj
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Berichtspflichten spielen eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung der ordnungsgemäßen 

Überwachung und Durchsetzung der Rechtsakte der Union. Es ist jedoch wichtig, diese 

Anforderungen zu straffen, um sicherzustellen, dass sie den Zweck erfüllen, für den sie 

bestimmt waren, und um den Verwaltungsaufwand zu begrenzen.  
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(2) Mit der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates3 wurden 

allgemeine Bestimmungen für die Schaffung der Geodateninfrastruktur in der 

Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) für die Zwecke der Umweltpolitik der Union 

sowie anderer politischer Maßnahmen oder sonstiger Tätigkeiten, die Auswirkungen auf 

die Umwelt haben können, erlassen. Gemäß dieser Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten 

einen Bericht, der unter anderem eine zusammenfassende Beschreibung der Kosten und 

des Nutzens der Umsetzung der genannten Richtlinie enthält, erforderlichenfalls 

aktualisieren und spätestens am 31. März jedes Jahres veröffentlichen. 

(3) Nach Auswertung der Ergebnisse des Berichts der Kommission vom 9. Juni 2017 über 

Maßnahmen zur Optimierung der Umweltberichterstattung und der damit verbundenen 

Eignungsprüfung für die Umweltberichterstattung und die Überwachung der Einhaltung 

von Umweltrechtsvorschriften der EU wurde die Richtlinie 2007/2/EG mit der Verordnung 

(EU) 2019/1010 des Europäischen Parlaments und des Rates4 dahin gehend geändert, dass 

der Gegenstand der Berichterstattung auf den Steuerungsrahmen für die Umsetzung sowie 

die Wiederverwendung öffentlicher Geodaten beschränkt wurde. In ihrer im Jahr 2022 

abgeschlossenen Bewertung der Richtlinie 2007/2/EG kam die Kommission zu dem 

Ergebnis, dass der Rechtsrahmen durch eine weitere Reduzierung des 

Verwaltungsaufwands effizienter gestaltet werden könnte. 

                                                 
3 Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2007 zur 

Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) 

(ABl. L 108 vom 25.4.2007, S. 1). 
4 Verordnung (EU) 2019/1010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 

zur Angleichung der Berichterstattungspflichten im Bereich der Rechtsvorschriften mit 

Bezug zur Umwelt und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 166/2006 und (EU) 

Nr. 995/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2002/49/EG, 

2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG und 2010/63/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates, der Verordnungen (EG) Nr. 338/97 und (EG) Nr. 2173/2005 des Rates und der 

Richtlinie 86/278/EWG des Rates (ABl. L 170 vom 25.6.2019, S. 115). 
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(4) Um den Verwaltungsaufwand für die Berichtspflichen gemäß der Richtlinie 2007/2/EG zu 

reduzieren, ist es erforderlich, die Häufigkeit und den Zeitpunkt der Berichterstattung über 

die Schaffung und Nutzung der Geodateninfrastrukturen der Mitgliedstaaten an aktuellere 

bereichsübergreifende Rechtsakte über digitale Daten anzupassen. Es sollte daher die 

Häufigkeit der Berichterstattung gemäß der Richtlinie 2007/2/EG auf einmal alle zwei 

Jahre reduziert werden. 

(5) Da die vorgeschlagene Änderung der Richtlinie 2007/2/EG die Übermittlung von 

Informationen durch die Mitgliedstaaten an die Kommission betrifft, besteht für die 

Mitgliedstaaten keine Verpflichtung zur Umsetzung der Richtlinie. In dieser besonderen 

Situation ist es daher angemessen, diese Änderung per Beschluss vorzunehmen. 

(6) Da das Ziel dieses Beschlusses, nämlich die Berichtspflichten gemäß der Richtlinie 

2007/2/EG zu straffen, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden 

kann, sondern vielmehr wegen des Umfangs oder der Wirkungen der Maßnahme auf 

Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 

des Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

geht dieser Beschluss nicht über das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß 

hinaus. 

(7) Die Richtlinie 2007/2/EG sollte daher entsprechend geändert werden. — 

HABEN FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Änderung der Richtlinie 2007/2/EG 

In Artikel 21 Absatz 2 der Richtlinie 2007/2/EG erhält der einleitende Teil folgende Fassung:  

„Die Mitgliedstaaten aktualisieren erforderlichenfalls spätestens am 31. März jedes zweiten Jahres 

ab dem 31. März 2025 einen zusammenfassenden Bericht. Diese Berichte, die von den 

Kommissionsdienststellen veröffentlicht werden, enthalten eine zusammenfassende Beschreibung 

folgender Aspekte:“ 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am zwanzigsten Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

▌ 

Geschehen zu ... am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident/Die Präsidentin 
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